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MAV-Sprechstunden 

nach Vereinbarung im MAV–Büro  

Ludwigstr. 13 

64646 Heppenheim  

Haus der Kirche Tel.: 
06252-673350 

Das MAV-Büro ist zu folgenden Zeiten unter der Telefonnummer  

06252 / 6733-50 erreichbar:   Mo-Do  13:30 Uhr - 16:30 Uhr 

Das MAV Sekretariat ist zu folgenden Zeiten unter der Telefonnummer 

06252 / 6733-52 erreichbar:         Di 11:00 Uhr - 15:00 Uhr 

                  Mi  11:30 Uhr - 15:00 Uhr 

                  Fr      11:00 Uhr - 13:30 Uhr 
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EBBA RÖHRIG   VerwaltungskräŌe 
1. Vorsitzende) 
 
VerwaltungsfachkraŌ 
mav.dekanat.bergstrasse@ekhn.de 
0160-97998677 
 
 
CARMEN SCHEPPERS  Kirchenmusiker:innen 
(2. Vorsitzende)  Zuständig in der MAV für  Fragen zu  
Erzieherin   Schwerbehinderung und Gleichstellung  
 
carmen.scheppers@ekhn.de 
0157-31412602 
 
 
HELMUTH DEGENHARDT HauswirtschaŌ, ReinigungskräŌe,  
    Hausmeister*innen, Küster*innen 
Hausmeister   Gemeindepädagogischer Dienst 

helmuth.degenhardt@ekhn.de 
0170-4305413 
 

 

RUTH ADLER  päd. FachkräŌe 
    päd. Mitarbeiter:innen 
Erzieherin 
ruth.adler@ekhn.de 
06251-51343  

EURE MAV 

Mitglieder der MAV        Zuständigkeiten 
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EURE MAV 

 

MELANIE HEGER  DiakoniestaƟonen 
 
Erzieherin 
melanie.heger@ekhn.de 
06256-820112 
 

 

LUCIA KARWEHL  Päd. FachkräŌe 
    Päd. Mitarbeiter:innen 
Erzieherin 
lucia.karwehl@ekhn.de 
06245-4760 
 

 

CHRISTA MASCHKE Päd. FachkräŌe 
    Päd. Mitarbeiter*innen  
Erzieherin   Kirchenmusiker:innen 
christa.maschke@ekhn.de 
06254-562 
 

SOPHIE Roß   VerwaltungskräŌe 
    DiakoniestaƟonen 
VerwaltungsfachkraŌ 
sophie.ross@ekhn.de 
06252-673321   

Mitglieder der MAV     Zuständigkeiten 
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ARIK SIEGEL   HauswirtschaŌ, ReinigungskräŌe,  
    Hausmeister*innen, Küster*innen 
Gemeindepädagoge Gemeindepädagogischer Dienst 
arik.siegel@ekhn.de                                                                           
0157-73168801 

 

EURE MAV 

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie die MAV-Mitglieder per Mail wie folgt: 

Vorname.Nachname@ekhn.de 

oder 

Sie schreiben an das MAV-Büro : 

mav.dekanat.bergstrasse@ekhn.de 

 

Dies ist die erste MAV-Zeitung in digitaler 
Form. Ab jetzt werden wir wichƟge Informa-
Ɵonen nur noch über die  
Homepage des Dekanats  
veröffentlichen.   
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MAV—Sprechstunde 
 

Jedes Jahr geht die MAV für 3 Tage in Klausur, um die Möglichkeit zu haben sich 
auch mit übergeordnete Themen zu beschäŌigen und die im laufenden Jahr ge-
planten Veranstaltungen zu organisieren. 

Das und noch vieles mehr wird in intensiven Arbeitseinheiten besprochen. 

Dazu möchten wir wieder eine Sprechstunden anbieten. 

Diese soll an unserer Klausurtagung , also am 22.05.2025 um 10 Uhr, staƩ finden.  

Die Sprechstunde wird - wie immer - via ZOOM laufen. Die Einwahldaten werden 
kurzfrisƟg/zeitnah, in der Woche vor der Klausur per Mail versendet und natür-
lich auf der Hompage des Dekanats Bergstraße veröffentlicht.   

 

 

 

 

Ihre Fragen können Sie gerne vorab an die MAV senden: 

Mailadresse: mav.dekanat.bergstrasse@ekhn.de 

Wir beantworten diese auch anonymisiert! 
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1. MAV-Teilversammlungen 

Teilversammlung 
Für VerwaltungskräŌe und Kirchenmusiker:innen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagesordnung 
· Begrüßung durch Ebba Röhrig, Vorsitzende der MAV, Carmen Scheppers, stell. Vor-

sitzende und Sophie Roß 
· Grußwort der stellv. Dekanin Silke Bienhaus 
· NBR 

à  Karte des Dekanats mit den NachbarschaŌsräumen (NBR) 
à  Erläuterung des Sachstandes  
à  Beantwortung der auŅommenden Fragen 

· Verträge: gelegentliche/kurzzeiƟge BeschäŌigung 
· Dienstvereinbarung: prüfen Sie ob zu den o.g. Vertragsart eine vorliegt. 

Wenn nicht abschließen und an die RVV melden! 
· MAV-MiƩeilungsbogen / Erläuterung zur Nutzung! 
· Infos aus der MAV: 

à SBV—Carmen Scheppers ist Ansprechpartnerin 
à Termin Sprechstunde 
à Infos über die aktuellen Flyer der MAV  
à Infos über die Inhalte der Homepage MAV 
à MaBiG—was ist das! (Mitarbeitendenbindung und—gewinnung) 

ENDE 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAV-TEILVERSAMMLUNG 



9 

2. MAV TEILVERSAMMLUNG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilversammlung  am 03.04.2025 

für HauswirtschaŌ und ReinigungskräŌe,  

    Menüfahrer:innen sowie für Hausmeister:innen und Küster:innen  

Tagesordnung: 

· Begrüßung Ebba Röhrig, Vorsitzende der MAV, Arik Siegel, Helmuth Degenhardt  

· Grußwort der Dekanin Sonja MaƩes 

à  Kleine Info über den Stand des Gebäudestrukturplanes im Dekanat 

· MaBiG (Mitarbeitendenbindung und—gewinnung)                                                  
Vorstellung des Projekt-Teams und der Zielsetzung                                                    
Abfrage relevanter Voraussetzungen für Kirche als Arbeitgeber . 

· NachbarschaŌsräume im Zuge der ekhn2030 

à  Gebäudestrukturplan und Zusammenlegung von Gemeindebüros, GoƩes-
dienste/-Orte, Gemeindezentren 
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2. TEILVERSAMMLUNG 

 Vertragswesen im Zuge der ekhn2030 

Arbeitgeberwechsel – was heißt das für mich? 

Evtl. Veränderungen in der Arbeitszeit. 

Evtl. verschieden Dienstorte – Abrechnung von Reisekosten. 

  

InformaƟonen aus der MAV/ Verschiedenes 

   SBV—Vertretung 

   Flyer  /MAV/BEM 

   BEM-ganz kurz! 

 

BiƩe scannen Sie den QR-Code 
und füllen Sie den hinterlegten 
Fragenkatalog aus. 

Ihre Antworten helfen bessere 
Wege zu finden Mitarbeiter:innen 
zu gewinnen und zu binden. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! 
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Save the Date 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Teilversammlung : 

 
11.09.2025 – Teilversammlung für päd. Mitarbeiter:innen, Diakoniemitarbei-

ter:innen und Gemeindepädagogen:innen 
 
 
Ihr Arbeitgeber hat Ihnen die Teilnahme an der MAV-Teilversammlung zu 
ermöglichen. Der Fahrweg zu und von der Versammlung, sowie die Dauer der 
Veranstaltung ist für alle Mitarbeiter:innen Arbeitszeit. 
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3. Teilversammlung 
 

Geplante Tagesordnung: 
 
· Begrüßung durch Ebba Röhrig, Vorsitzende der MAV 
 
· Grußwort aus der Dekanatsleitung 
· Mitarbeitendenbindung und –gewinnung (MaBiG) 
 Vorstellung des Teams 
 Vorstellung des Projekts 
 
· NachbarschaŌsräume (NBR) 

à  Karte des Dekanats mit den NachbarschaŌsräumen (NBR) 
à  Erläuterung des Sachstandes  
à  

· BEM-Gespräch: Was ist das? 

· Evtl. Neuigkeiten aus der Arbeitsrechtlichen Kommission über die Ergeb-
nisse der Verhandlungen mit der EKHN 

Wir haben letztes Jahr den Beitrag von Frau Sauthof ,wegen Krankheit, auf die-
ses Jahr verschoben.  

Aufgrund vieler Anfragen haben wir auch die GeschäŌsstelle zur sexualisierten 
Gewalt angefragt. Daher könnte sich dieser Tagesordnungspunkt kurzfrisƟg 
ändern. 

· Beitrag „Klima- und Umweltschutz – prakƟsche Tipps für mehr Nachhal-
Ɵgkeit im Alltag“ von und mit Kathrin Sauthof, ZGV, Mainz   

 

· Ihre Fragen Rund um das Arbeitsrecht 

· Aktuelles 
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Wochen ohne MAV-Sitzung: 

 

BiƩe noƟeren Sie sich schon jetzt die Termine, an denen wir keine Sitzung abhalten 
und organisieren Sie die Abgabe der Dokumente für Ihre Personalmaßnahmen  
dann entsprechend: 

· Am 01.05.2025, 29.05.25 und am 19.06.25 fallen Feiertage auf die                    
Sitzungstermine. 

•  Während der Sommerferien kann es dazu kommen, dass einzelne Sitzungen 
ausfallen, da durch die Urlaubszeit eine Beschlussfähigkeit nicht immer gewährleis-
tet werden kann. Falls Sie einen wichƟgen Personalfall haben, vergewissern Sie sich 
biƩe, ob die MAV Sitzung staƩ findet oder nicht! Ihre Anfrage gerne unter der MAV-
Mailadresse. 

· Vom 20.05.25 bis 22.05.2025 ist die MAV auf ihrer jährlichen 
Klausurtagung . Das bedeutet für alle Träger, dass die Unter-

lagen für Ihre Personalmaßnahme bis spätestens am 
15.05.2025 im Büro der MAV seinÊmüssen.Ê 

 

 

Die kompleƩe Liste aller MAV-Sitzungs-Termine finden Sie auf der Hompage des 
Dekanats! 

Hier der Weg: hƩps://dekanat-bergstrasse.ekhn.de/ueber-uns/mav.html 

Save the Date 
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•  Die MAV bietet 2025 wieder eine Schulung für die Leitungen und stellv. 
Leitungen der Kitas im Evang. Dekanat Bergstraße „ Verflixt—ein Konflikt“ an.  

Es ist geplant diesen am MiƩwoch den 01.Oktober 2025 im Haus der Kirche in 
Heppenheim staƪinden zu lassen. 

  

Das Ziel dieser Veranstaltung soll die WissensvermiƩlung über Konflikte, Selbst-
erfahrung im Umgang mit Konflikten, Reflexion des eigenen Konfliktverhaltens 
sein. Dazu gibt es auch Fallbeispiele für eine kleine Übungseinheit. 

Es müssen mindestens 6 Teilnehmer:innen sein / maximal 12 Teilnehmer:innen.  

Zeitlicher Ablauf: 

Ankommen um  09:15Uhr 

Beginn   09:30Uhr 

Pause   12:00Uhr 

Ende:   16:30Uhr 

Kosten:  keine Kursgebühr 

Essen:/Getränke: Brotzeitbrote, Kaffee, Tee, Wasser 

 

Die Ausschreibung wird ca. in der 23 Kalenderwoche 2025 versendet. 

Save the Date 
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THEMEN RUND UM 
DEN ARBEITSSCHUTZ 

InformaƟonen aus dem NewsleƩer des BAD 

 

Terminbuchungsplaƪorm für die EKD 
Seit Ende 2024 erfolgt die Terminbuchung für die arbeitsmedizinischen 

Vorsorgen oder Untersuchungen in einem Gesundheitszentrum der 

BáAáD GmbH online. Das bisherige AuŌragsformular wird dadurch ersetzt. 

Auf der Internetseite der Evangelischen Fachstelle für Arbeits- und Gesundheits-
schutz 

finden Sie eine Anleitung zur Terminbuchung sowie weitere 

InformaƟonen zur neuen SystemaƟk. Auch häufig gestellte Fragen werden 

hier beantwortet. 

Weitere InformaƟonen zur Terminbuchung: 

Terminbuchung – EFAS – Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheits-
schutz (efas-online.de) 
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THEMEN RUND UM 
DEN ARBEITSSCHUTZ 

Arbeits- und Gesundheitsschutz in Kindertages-
einrichtungen – 

Angebote für LeitungskräŌe 
Im Rahmen der gülƟgen Fürsorgepflicht für FührungskräŌe sind auch Träger von Kinderta-
gesstäƩen 

gesetzlich verpflichtet, die Sicherheit und Gesundheit ihrer BeschäŌigten während der 

Arbeitszeit zu gewährleisten (vgl. §§ 241 Abs. 2, 617–619 BGB, § 3 ArbSchG). 

Neben dem Träger sind auch die Kita-Leitungen im Rahmen der ihnen übertragenen Auf-
gaben verantwortlich, notwendige Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Ge-
sundheit der in Ihrem Verantwortungsbereich liegenden Mitarbeitenden zu treffen und 
den Träger auf erforderliche Maßnahmen hinzuweisen (§ 13 ArbSchG). 

Ansprüche und Herausforderungen, die an Leitungspersonal in KindertagesstäƩen gestellt 
werden, sind komplex und erfordern einen professionellen Umgang, denen LeitungskräŌe 
und Mitarbeitende in den KindertagesstäƩen heute begegnen. 

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, ist eine entsprechende Befähigung des Leitungs-
personals zu verschiedenen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sinnvoll und 
zu empfehlen. 

Das interdisziplinäre Kompetenzteam Gesundheitsmanagement der BáAáD bietet Leitungs-
kräŌen in KindertagesstäƩen zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten, beispielsweise zu 
den Themen psychische Belastung, Stress oder zum Umgang mit KonfliktsituaƟonen an. 
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THEMEN RUND UM 
DEN ARBEITSSCHUTZ 

bietet LeitungskräŌen in KindertagesstäƩen 

zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten, beispielsweise zu den Themen psychische Belas-
tung, Stress oder 

zum Umgang mit KonfliktsituaƟonen an. 

Weiterführende InformaƟonen hierzu erhalten Sie von Ihren BáAáD Experten unter: 
ekhn@bad-gmhb.de 

 

Weitere InformaƟon zum Thema Arbeitsschutz 

Infoveranstaltung zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Termin: 20. Mai 2025 von 17:30–18:30 Uhr 

Schwerpunkt: Gefahren für TäƟgkeiten der Küster und Hausmeister 

Zielgruppe: Verantwortliche im Arbeitsschutz und SicherheitsbeauŌragte 

 

Termin: 4. November 2025 von 17:30–18:30 Uhr 

Schwerpunkt: Gefahren in KindertagesstäƩen 

 

Die Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: 

hƩps://www.terminland.de/RV-06-6817-11675180/online/Veranstaltungen 

Intranet Arbeitsschutzbereich 

hƩps://intranet-direkt.ekhn.de/personal/personal/personalrecht/
arbeitssicherheit.html 
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 Gesetzliche Änderung in 2025 

Bei Interesse an dem jeweiligen Paragrafen biƩe die Angabe im Text kopieren und in  
die Suchleiste/Eingabefeld Ihres Computers einfügen. 

Der Jahreswechsel bringt einige Änderungen im Arbeitsrecht mit sich. Ab dem 1.1.2025 
erhöhen sich der gesetzliche Mindestlohn und die Minijobgrenze. Auch die am 
31.3.2025 fällige Ausgleichsabgabe im Schwerbehindertenrecht ändert sich. Eine Viel-
zahl an arbeitsrechtlichen Änderungen bringt zudem das 4. BürokraƟeentlastungsgesetz 
mit sich, das überwiegend am 1.1.2025 in KraŌ triƩ und insbesondere für Formerleich-
terungen beim Abschluss von Arbeitsverträgen sorgen soll  

Gesetze: § 109 Abs. 3 GewO lässt ab 1.1.2025 die Erteilung von Arbeitszeugnissen unter 
besƟmmten Voraussetzungen auch in elektronischer Form zu. Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 
BEEG ist die Inanspruchnahme von Elternzeit für Kinder, die ab dem 1.5.2025 geboren 
werden, auch in Texƞorm möglich. § 2 NachwG lässt ab dem 1.1.2025 die NiederschriŌ 
der wesentlichen Vertragsbedingungen in vielen Fällen auch in Texƞorm zu – ein Pa-
pierdokument mit OriginalunterschriŌ ist dann nicht mehr erforderlich. Weitere Ände-
rungen betreffen § 41 SGB VI hinsichtlich der automaƟschen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses bei Erreichen der Regelaltersgrenze, die Gefährdungsbeurteilung 
nach § 10 MuSchG und den Arbeitnehmerüberlassungsvertrag nach § 12 AÜG. Aus § 10 
SBGG kann sich ein Anspruch auf Neuerteilung von Arbeitspapieren nach Änderung 
eines Geschlechtseintrags ergeben und infolge der Cannabislegalisierung wurde § 5 
Abs. 1 ArbStäƩV angepasst. Weitere aktuelle Änderungen betreffen Regelungen zu Be-
rufsausbildungsverhältnissen nach dem BBiG und Freiwilligendienste gemäß 
dem JFDG bzw. BFDG. 

Rechtsprechung: EuGH, Urteile v. 29.7.2024, C-184/22 und C-185/22 zu Mehrarbeitszu-
schlägen für TeilzeitbeschäŌigte; BAG, Urteil v. 15.11.2023, 10 AZR 288/22 zum An-
spruch auf Bonuszahlung trotz Eigenkündigung; BAG, Urteil v. 3.7.2024, 10 AZR 
171/23 zum Schadensersatzanspruch bei fehlender Zielvereinbarung; BGH, Beschluss v. 
25.4.2024, IX ZB 55/23 zur Pfändbarkeit der InflaƟonsausgleichsprämie; BAG, Urteil v. 
23.4.2024, 5 AZR 212/23 zur Anerkennung von Umkleide- und Duschzeiten als Arbeits-
zeit; BAG, Urteil v. 20.6.2024, 2 AZR 213/23 zum Zeitpunkt des Zugangs eines Einwur-
feinschreibens; BAG, Urteil v. 20.8.2024, 9 AZR 226/23 zum Urlaubsanspruch bei Anei-
nanderreihung von BeschäŌigungsverboten; BAG, Urteil v. 16.4.2024, 9 AZR 165/23 zur 
Kürzung von Urlaubsansprüchen während der Elternzeit; BAG, Urteil v. 21.8.2024, 5 AZR 
266/23 zu den Anforderungen an die gesetzlichen Pausenzeiten; . 
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Gesetzliche Änderung in 2025 

 
Schulungen in Präsenz BAG, Urteil v. 25.7.2024, 8 AZR 225/23 zur Überwachung eines Ar-
beitnehmers durch einen DetekƟv; BAG, Urteil v. 20.6.2024, 8 AZR 124/23 zur Schadenser-
satzpflicht bei verspäteten DSGVO-AuskünŌen; BAG, Beschluss v. 17.10.2023, 1 ABR 
24/22 zum MitbesƟmmungsrecht des Betriebsrats bei Handyverboten; BAG, Beschluss v. 
16.7.2024, 1 ABR 16/23 zum MitbesƟmmungsrecht des Betriebsrats bei der Teamkommu-
nikaƟon via Headset und BAG, Beschluss v. 7.2.2024, 7 ABR 8/23 zum Anspruch des Be-
triebsrats auf bei fehlender Zielvereinbarung; BGH, Beschluss v. 25.4.2024, IX ZB 55/23 zur 
Pfändbarkeit der InflaƟonsausgleichsprämie; BAG, Urteil v. 23.4.2024, 5 AZR 212/23 zur 
Anerkennung von Umkleide- und Duschzeiten als Arbeitszeit; BAG, Urteil v. 20.6.2024, 2 
AZR 213/23 zum Zeitpunkt des Zugangs eines Einwurfeinschreibens; BAG, Urteil v. 
20.8.2024, 9 AZR 226/23 zum Urlaubsanspruch bei Aneinanderreihung von BeschäŌi-
gungsverboten; BAG, Urteil v. 16.4.2024, 9 AZR 165/23 zur Kürzung von Urlaubsansprü-
chen während der Elternzeit; BAG, Urteil v. 21.8.2024, 5 AZR 266/23 zu den Anforderun-
gen an die gesetzlichen Pausenzeiten; BAG, Urteil v. 25.7.2024, 8 AZR 225/23 zur Überwa-
chung eines Arbeitnehmers durch einen DetekƟv; BAG, Urteil v. 20.6.2024, 8 AZR 
124/23 zur Schadensersatzpflicht bei verspäteten DSGVO-AuskünŌen; BAG, Beschluss v. 
17.10.2023, 1 ABR 24/22 zum MitbesƟmmungsrecht des Betriebsrats bei Handyverbo-
ten; BAG, Beschluss v. 16.7.2024, 1 ABR 16/23 zum MitbesƟmmungsrecht des Betriebsrats 
bei der TeamkommunikaƟon via Headset und BAG, Beschluss v. 7.2.2024, 7 ABR 8/23 zum 
Anspruch des Betriebsrats auf Schulungen in Präsenz. 
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Aus der Kirchenleitung 

ChrisƟane Tietz und Ulrike 
Scherf danken allen Haupt- und 
Ehrenamtlichen 

Gerne möchten wir Sie auf die Rundmail aus der Kirchenleitung aufmerksam ma-
chen: 
 
Auf der Seite: hƩps://www.ekhn.de/themen/medien-gemeindebrief-
oeffentlichkeitsarbeit/medien/dank-an-alle-mitarbeitenden können Sie sich die 
Videoansprache, in dem ChrisƟane Tietz und Ulrike Scherf allen Haupt- und Ehren-
amtlichen in der EKHN für das große Engagement – insbesondere auch im Zusam-
menhang mit ekhn2030 danken, ansehen.  

Der Text steht auch auf der Hompage des Dekanats:  
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Schreiben ist denken auf Papier 

Sie haben einen Gedanken, eine Frage oder einen Hinweis für die Teil – oder 
Vollversammlung oder für die Sprechstunde, dann bringen Sie ihn hier auf Pa-
pier.      

Wir beantworten anonymisiert, wenn Sie das wünschen. 

Es hilŌ uns bei der Vorbereitung , wenn wir diese vorab bekommen. 

Vielen Dank !!! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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WICHTIGES AUS DEM DEKANAT 
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WICHTIGES AUS DEM DEKANAT 
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WICHTIGES AUS DEM DEKANAT 
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WICHTIGES AUS DEM DEKANAT 
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                Ihre MAV 

 


